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Amtlicher Teil.

"Kiebsenchenpolizeiliche Anordnung.
m url .er dem R.»dviebbeftm de August Schmidt 1

» Wilhelm Schmidt 1 zu Beuerbach die Maul - und
SLH &e sestgestellt worden ist, wird hierdurch auf
*1*®. der §§ 18 ff de» VtrhseuÄexg«setze» vom 26. Juui

iRGdl. S 519) m' t E mächtigung de» Herrn Reg -Prä-
«denten zu Wiksbaden folgende» bestimmt:

i I . Iür das verseuchte Hohöfl.
-r« denieaigrn Orten de» «reise» Unter tavurS, in denen die

«an,, und Klauenseuche amtlich sestgestellt wo den ist oder
^ amtlich sestgestellt werden wird, bilde», solange keine an-

Anordnung getroffen wird, die verseuchten Gehüsten oder
diêverseuchten Weiden den Sperrbezirk, für den alsdann
lalarnde Bestimmungen gelte«.
^ « 1 i Die verseuchten Gehöfte werden gegen den Ver-
,.g« mt Tieren und mit solchen Gegenständen, die Träger des
“ .. . a -«. fein können , in folgender Weise abgrsprrrt:

hie Ställe oder sonstige Standorte der verseuchten Gehöfte,
Klau nvieh steht, wird d̂ie Sperre verhängt (§ 22 Abs. 1,4 des

Mebseuchengesetzes vom 26. Juli 1909 (RGBl . S - 519). Befindet
bck das Vieh auf der Weide, so ist die Aufstellung vorzunehmen,

r,Me Verwendung der auf den Gehöften befindlichen Pferde und
6 Ken Einhufer außerhalb der gesparten Gehöfte ist gestattet,

edoch insoweit diese Tiere in gesperrten stallen nntergebracht find,
nur unter der Bedingung, daß ihre Hufe vor dem Verlassen der

OGeflügel ff? sozu verwahren, daß es die Gehöfte nicht verlassen kann.
Für tauben gilt dies insowett, als die örtlichen Verhältnisse die
Verwahrung ermöglichen. , „r, c * „

d,fremdes Klauenvieh ist von den Gehöften fernzuhalten.
Das Weqgcben von Milch aus den Gehöften ist verboten. Die
Abaabe ist zulässig, wenn eine vorherige Aokochung «der eine an¬
dere ausreichende Erhitzung (8 28 Abs. 3 BAVG ) stattgefunden
bat Kür die Abgabe von Milch an Sammelmolkereien, in denen
eine wirksame Erhitzung der gesamten Milch gewährleistet ist, können

. von dem Herrn Regierungsprästdenten Ausnahmen zugelassen werden.
s) Die Entfernung des'Düngers aus dm verseuchten Stallen und Me

Abfuhr von Dünger und Jauche von K auenvteh °us den verseuch¬
ten Gehörten dürfen nur nach den Vorschriften des 8 19 Abs. 3,4,
AnlageA zu BAVG . für das Desinfekuonsversahren erfolgen.

g)Futter- und Slreuvorräte dürfen sür die Dauer der Seuche nur
mit meiner Erlaubnis , u.nur insoweit aus den Gehöften ausgefuhrt
werden, als sie nachweislich nach dem Orte ihrer Lagerung und der
Art des Transports Träger des Ansteckungsstofisntchr sem können.

h)Gerätschaften, Fahrzeuge, Behältnisse und sonstige Gegenstände
müssen, soweit sie mit den kranken oder verdächtigen Tieren oder
deren Abgängen in Berührung gekommen sind, desinfiziert werden,
bevor sie aus den Gehöften herausgebracht werden. Milchtrans-
pmtgefäße sind nach ihrer Entlehrung zu desinfizieren (s 154 Abs.
1c, § 168 Abs. 1 e BAVG . c m

i)Wolle darf nur in festen Säcken verpackt aus den Gehüsten aus-
geführt werden.

HBon gefallenen seuchenkranken oder der Seuche verdächtigen Tiere
find die veränderten Telle einschließlich der Unterfuße samt Haut
bis zum Fesselgelenke, des Schlundes , Magen» und Darmkanals
samt Inhalt , sowie des Kopfes und der Zunge unschädlich zu be-
seüigen. Häute und Hörner find nach 8 160 Abs. 4 BAVG . zu
behandeln.

Erleichterungen von diesen Vorschriften sind nur au» zwingen-
dr» wirtschaftlichen Gründen und nur mit Genehmigung de»
Herr» Minister» zulässig.

2. Die Stallgänge der verseuchten Ställe der Gehöfte, die
Atze vor den Türen dieser Ställe und vor den Eingängen
der Srhöste, die Wege an den Ställe , und tu de« zugehörigen
Hrstänmen sowie die etwaigen Abläufe aus de« Dnvgstättev

oder den Jauchebehältern sind täglich mindeste»» einmal mit
dünner Kalkmilch zu übergieße». Bei Frostwetter kann anstelle
de» Uebergießev» mit Kalkmilch Bestreuen mit gepudertem frisch
gelöschtem Kalk erfolge».

3. Die gesperrten Ställe (Standorte ) dürfen abgesehen von
Notfällen ohne ortspslizeilichr Genehmigung nur von den im §
154 Abs. la BAVG. brzeichneten Personen betreten werden.
Personen, die in abgesperrteu Ställen verkehrt haben, dürfen
erst nach vorschriftsmäßiger Desinfektion da» Seuchengehöft
verlaffe».

4. Zur Wartung de» klauenvieh» in den Gehöften dürfen
Personen nicht verwesdet werden, die mit fremdem Klauenvieh
in Berührung kommen.

5 Da» Abhalten von Beravstaltungen in den Seuchevge-
höfte«, die eine Ansammlung einer größeren Zahl von Per¬
sonen im Gefolge- habe», ist vor erfolgter Schlußdesinfektion
(8 175 BABG .) Verbote«.

6. Ich behalte mir vor, auch auf de« an den Seuchenge¬
höften vorbeifübrenden Straßen Beschränkungen des Trans¬
port» und der Benutzung von Tieren jeder Art aozuordnen.

8 2. An den Haupteingäugrn der Seuchengehöfte und an
den Eingänge« dev Ställe oder sonstigen Standorten , wo sich
seuchenkravkeS oder dev Seuche verdächtige» Klaue»vieh befindet,
sind Tafeln mit der deutlicben und haltbaren Aufschrift „Maul¬
und Klauenseuche" leicht sichtbar anzubringen.

Ja dringlichen Fällen kann die Benutzung der Tiere zum
Zuge sowie der Weid,gang durch die Ortkpolizeibehörden ge-
gestattet werden.

8 3. Für die Sperrbezirke gelten folgende Beschrän¬
kungen:

o) Sämtliche Hunde sind festzulegen. Der Festlegung ist das Führen
an der Leine und bet Ziehhunden die feste Anschirrung gleich zu
erachten. Die Verwendung von Hirtenhunden zur Begleitung von
Herden und von Jagdhunden bet der Jagd ohne Leine wird ,edoch
gestattet.

b) Schlächtern, Biehkasterterern sowie Händlern und anderen Personen
die gewerbsmäßig in Ställen verkehren, ferner Personen, die ein
Bewerbe im Umherztehen ausüben , ist da« Betreten aller Ställen
und sonstigen Standorte von Klauenvieh im Sperrbezirke, des¬
gleichen der Eintritt in die Seuchengehöfte verboten. In besonders
dringlichen Fällen kann die Ortspolizeibchörde Ausnahmen znlassen.

c) Dünger und Jauche von Kleinvieh, ferner Gerätschaften u. Gegen¬
stände aller Art , die mit solchem Vieh in Berührung gekommen
sind, dürfen aus dem Sperrbezirke nur mit ortspolizeiltcher Er¬
laubnis unter den polizeilich anzuordnevden Vorfichtsmaßregeln
ausgeführt werden. t ,

d) Die Einfuhr von Klauenvieh in den Sperrbezirk sowie das Durch¬
treiben von solchem Vieh durch den Bezirk ist verboten. Dem
Durchtreiben von Klauenvieh ist das Durchfahren mit Wiederkäuer¬
gespannen gleichzustcllen. Die Einfuhr von Klauenvieh zur sofor¬
tigen Schlachtung kann von mir unter der Bedingung gestattet
werden, daß die Einfuhr zu Wagen erfolgt. Die Einfuhr von
Klauenvieh zu Nutz- oder Zuchtzwecken ist nur im Falle eines be¬
sonders dringenden wtrtschastllichen Bedürfnisses mit Genehmigung
des Herrn RegterungS Präsidenten zulässig.

e) Die Ver- und Enliadung von Klauenvich auf den Eisenbahn- und
Schiffsjiationen im Sperrbezirk verboten. Ausnahmen hier¬
von können von mir zugelassen werden. Die Vorstände der vom
Verbote betroffenen Stationen find von den Ortspolizetbehörderr
zu benachrichtigen.

II. Allgemeines.
§ 4. In den Seucheorten wird verboten:

cO Die Abhaltung von Klauenvtehmärkten, mit Ausnahme der Schlacht-
' vtehmärkten in Schlachtvtehhöfen, sowie der Auftrieb von Klauen¬
vieh auf Jahr - und Wochenmärkte. Dieses Verbot hat sich auch
auf marktähnliche Beransta ltungen zu erstrecken.



b)  Der Handel mit Klauenvieh, auch derjenige mit Geflügel, der ohne
voraänatae Bestellung entweder außerhalb des Gemetndebe ztrkes
der aewerblttben Niederlassung des Händlers oder ohne Bearundung
einer solchen stattstnder . Als Handel im Sinne dieser Vorschrift
gilt auch das Aufsuchen von Bestellungen durch Händler ohne
Mitführen von Tieren und das Aufkäufen von Tieren durch den

c) Me ^ Veranstaltung von Versteigerungen von Kläuenvieh . Das
Verbot findet keine Anwendung auf Biehversteigerungen auf dem
eigenen nicht gestierten Gehöfte des Besitzers , wenn nur Tiere zum
Verkauf kommen , die sich mindestens 3 Monare im Besitze des Ver¬
steigerers befinden.

d) Dte Abhaltung von öffentlichen Tierschauen mit Kleinvieh.
t)  Das Weggeben von nicht ausreichend erhitzter Milch iß 28 Abs . 3

BAVG .) aus Sarümelmolkereten an landwirlschaftliche Betriebe , in
denen Klauenvieh gehalten wird , sowie die Verwertung solcher
Milch in den eigenen Btebbeständen der Molkerei , ferner die Ent¬
fernung der zur Ablieferung der Milch und zur Ablieferung der
Mtlchrückstände benutzten Gesäße aus der Molkerei bevor sie des¬
infiziert sind (vergl . § 11 Abs. 1 Nr . 9, 10 der Anweisung für
das Desinfektionsverfahren , Anlage A zu VABG .).
AuSvahmen von den Verboten des Abs. 1 könne« in be¬

sonderen drivgevdrn Fällen zugelasi n werden . Etwaige An¬
träge sind an mich zu richten

Ich behalte mir vor , die Ausdehnung oben bezeichaeter
Verbote noch auf weitere Teile deS Kreises auSzudehnrn , so-
bald dos rotirendig erscheinen sollte . Sine derartige Anregung
wird dann im Kretsblatt veröffentlicht werden.

III Desinfektionen.
8 5 . 1. Die Ställe oder sonstigen Standorte der kranken

oder verdächtigen Tiere sind zu d-Sivfizfir -n, die Ausrüstung «-,
Gebrauchs , sowie sonstigen Geoenstände , von denen anzunehmen
ist , daß sie de« Ansteckurgistvff enthülle ., (8 19 Abs 4 bis 6
der Anweisung für daS DeSirfeküoasverfahreu ) sind zu des¬
infizieren oder unschädlich zubeseittgrn Ferner ist eine DeS-
inftkliov der durchgeseuchten und sonstigen Tiere , die im
Seuchenstall uvtergebrachc waren , vorzusehmcn . Der beamtete
Tierarzt hat die D .Sinfektion abzunrhmen.

2 Auch die Peffomn die mit den kranken oder verdäch¬
tigen Tieren in Berührung gekommen find , haben sich zu
desinfiziere « .

3 . Bon der DeSivfrktion kann abgesehen werden:
a) wenn es fich nur um der Ansteckung verdächtiges Klaueuvteh in

seuchenfreien Gehöften handelt,
b) für Ställe in Seuchengehöften , in denen nur der Ansteckung ver¬

dächtiges Klauenvieh gestanden hat , sondern dieses nach Ablauf der
im 8 176 unter b BABG . angegebenen Frist seuchenfret befunden
worden ist.

IV . Ziufheöung der Schußrnaßregeln
ß 6 . Die vorstehend angeordveten Schutzmaßregeln dürfen

nicht eher aufgehoben werden , als bis das Erlöschen der
Seuche durch das Sreisblatt bekasvt gemacht worden ist. Die
Seuche gilt als erloschen wenn

a) sämtliches Klauenvieh des SeuchengehvfteS gefallen , getötet oder
entfernt worden ist, oder

b) binnen 3 Wochen nach Beseitigung der kranken oder seuchenver.
dächtigen Tieren oder nach amtstierärztllcher Feststellung der Ab-
Heilung der Krankheit eine Neuerkrankung nicht vorgekommen , und

c) in beiden Fällen die Desinfektion vorschriftsmäßig ausgeführt und
durch den beamteten Tierarzt «bgenomme » ist.

V . Schlußbestimmung
Tiese Verordnung nitt mit dem Tage ihrer Veröffent¬

lichung im Kreisblatt für den Uvtertaunuskreis in Kraft.

VI . Strafbestimmungen.
Z 7 . Zuwider Hanölungen gegen die vorstehenden Bestim¬

mungen unterliegen dev Strafvorschriften der 88 ? 4— 77
einschließlich de» BiehsruchengesetzeS vom 26 . Juni 1909 (R .-
« .-Bl . S . 518 ).

Langenfchwalbach , den 13 . April 1915.
Der Königliche Landrat.

I . B >: Dr . Jugenohl , Kretsdeputierter.

An die Herren Bürgermeister
Bon den an die Zentral - Darlehenskasse in Frankfurt

verkauften Mengen Korn darf unter keine« Umständen
etwas weggenommen werden . Verstöße werden mit Ge¬
fängnisstrafe bis zu 6 Monaten geahndet.

Lav >g!euschwalbach , den 30 . März 1915.
Der Königliche Laudrat.

I . B . : Dv . Jugenohl , Kretsdeputierter.

Bekanntmachung.
Betrifft : FührjahrSbestellunge,.

Eine große Anzahl Bürgermeister sind «och mit <,
ung meiner KreiSblattbekamitmachung vom 3. dr . Mts ., -
blatt Nr . 80 , im Rückstände. Ich mache darauf aufn^
daß olle wehrpflichtigen Personen , ausgenommen
der Rekruten der Jah -rSklaffe 19 . 5 , soweit sie nicht
geforderten Listen gesetzt werden können , in kurzer 3«jt £
Einberufung kommen. Auch die am 6. d. Mt «, zur " " ■ ■
wssung gekommenen Landstarmrekruten muffen zur Veri, "̂
erneuter Einberufung in die Liste eirgetrage « werden . m

Die noch rückständigen Listen müffen bi» späteste,-
19 . d. MtS eingeqangen sein.

Langenfchwalbach , de« 14 . Apil  1915.
Der Königliche Landrat.

I . B . : Dr . Ingens  hl , » retsdeputj^

Bekanntmachung Lff-'
Die militärischen Beurlaubungen erfolgen unter fcljeabe,

Bedingungen:
„Der Beurlaubte hat sich sofort nach Emtresse, ^

dem zuständigen Bürgermeister oder Bem -.indevoris,^
zu melken und ist ausdrücklich angewiesen , während bt§
erteilten Urlaubs nach Fertigstellung der eigenen Arbeit«,
auf Erfordern der VerwaltungS - oder Gemeirdenbehjjchg
auch bei der Frühjahrsbestellung solchen Fremden Nr»,j,
besitzts tatkräftig mitzuwirken , dessen Besitzer im Feitz,
stehen oder aas dienstlichen Gcünoen nicht zur Feld«,
beit beurlaubt werden konnten ."

Ich ersuche mir Anzeige zu machen , wenn Urlauber s,jj
in der Bestellung ihre ? Feldes oder der Hülfeletstung lässig ^
Ich werde dann die Aufhebung deS Urlaubs telegraphisch h«>
beiführen.

Langer schwalbach. den 25 . März 19 l 5.
Der Königliche Landrat.

I . B : Dr Jngenohl,  Keeirdepatiertii
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Der Weittrieg
W . T . B . Großes Hauptquartier , 14 . April . (AMD

Westlicher Kriegsschauplatz.
Ein nächtlicher feindlicher Vorstoß bei » erry au bac W.

terte . Nordwestlich von Verdun brachten die Franzosen gestm
Minen mit stark gelblicher Rauch - und erstickend wirkend«
Gaseniwickelnng gegen unsere Linie zur Anwendung.

Zwischen Maas und Mosel wurde weiter gekämpft. St
einem starken französischen Angriff gegen die Linie Maizeq
Marcheville drangen die Franzosen an einer schmalen SÄ
bei Marcheville in unsere Stellung ein , wurden durch Gep
angriff aber bald wieder hinausgeworfen An der übrtz
Front brach der Angriff bereits vor unserer Stellungpf«
men . Zwischen Combres und St . Mihiel fanden gestern nt
Artilleriekämpfe statt . Im Ailly -Walde wurden nach erfolg
losen feindlichen Sprengversuchen 3 feindliche Angriffe zu«
gewiesen . Ein Angriff beiderseits der Straße Essey-Flm
scheiterte westlich dieser Straße und führte östlich derseldc
zu Nahkämpfen , in denen unsere Truppen die Oberhand k
hielten . Im Priesterwalde fanden keine Kämpfe statt.

In den Vogesen mißglückte ein französischer Vorstoß M
den Schnepfenriethkopf , südwestlich von Metzeral.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Die Lage im Osten ist unverändert.

Oberste Heeresleitung.
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»Berlin,  14 . April . Bo « einer schwere« ErkcaM
des russischen GeneraltsstmuS berichtet der Lokalanzeiger' «
folgt : Man hört von einer nicht unbedenklichen ErkrmkM
des russischen GeneralisstmuS , Großfürsten Nikolais
kolajewitsch.  Der russische Oberbefehlshaber krankt^
einer Reihe von Jahren an einem Leberleiden , das tu!«
letzten Zeit schnelle Fortschritte gemacht habe . Da der S«
sürst einen der ersten Chirurgen zu sich befohlen habe, ^
angenommen , daß er sich um ein krebsartige « Leiden ha»«"
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- . - lin , 14. April . Dem „Daily Telegraph " wird,
' kchiedene Morgenblätter berichten, au»Malta telegraphiert,
"«« Vorbereitungen zur Forcierung der Dardanellen mit
. I »raft fortgesetzt würden.
^R asel , 13. April . (Ktr »-ln ) Urber Mühlhausen i.E.

Soa'ntaznachmittaz wieder sechs französische Flieger
r“ fltfen den Habrheimer Flugplatz mit Bombea, die keinen
!w änrichteten . Auf ihrem Weiterfluge wurden die

bei Colmar in heftige« Kreuzfeuer genommen. Sie
* ** **  alsbald in westlicher Richtung.

.Rotterdam , 13. April. (Ktr. Bln.) Die aus dem
' ffAcu Gefangenenlager in Llansannan entwichenen deutschen
« re sind dem „Nteuwe Rotterd . Courant " zufolge gestern
■l'et Bihnlinte zwischen Darmouth und Harleth wieder ge-

genommen. _
»fBien,  13 . April . (Nichtamtlich) Amtlich wird »er-

ßchaden

^ »bart- Die seit ungefähr 20. März andauernde russische
in den Karpathen ist an der ganzen Front  zum

n ^kommen . « 18 in den erbitterten Kämpfen währenv

i Selbe
5elbo>

>« sq
leimt
chv

tiectet

mM

irfen

t.
aizny
[ SÄ

Ach«
zus«
:rn
erst
zu«
-Fliui
ersellc
ianb

f ' Oftertaje der vom Gegner mit starke« Kräften versuchte
« «HbmÄ im Laboreta- und Ondavatale gescheitert war , ver-

bis Feinde, im Waldgebirge beiderseits des Uzsoker
erneut vorzudringen. Auch hier wurden in den letzten
alle Angriffe der Ruffrn unter großen Verlusten deS

zarrck geschlagen Die sonstige Lage ist unverändert.
"" . Zürich,  13 . April (Ktr . Bln .) Bei der Insel Wight
Mibe einet aus London eingetroffenen Meldung znfolge ein
kiaazö fisch er Dampfer,  der von Nantes kam, von einem
je«tscheo Ueterseeboot versenkt. Die Besatzung wurde gerettet.
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Tauscudfällig Unglück.
Roman von H. Hill.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)
Und so gingen sie, die Gaßchen und Seitenwege zu erforschen,

irolei sie zuerst einen Ausflug nach Freshwater zu machten und
rurch ein heidekrauterfülltes Gehege nach Totland znrückkehrten.
Aeeu Augenblick konnte ein Vertrauensbruch seinerseits gegen
Herzog oder ein Einholen durch seine Verfolger , die in voller
Säaafeit waren, ihm nachzuspüren , ihn nötigen , um sein Leben
ui laufen, und er benützte diesen Spaziergang nicht, wie er seinem,
vcsährten glauben machen wollte , um geeignete Plätze zu er-
spaheu, wo er Lord Alphington töten konnte, sondern vielmehr,
um Rückzugswege zu suchen, die ihm im Notfälle nützlich sein
sollten.

' In Wahrheit war es ein Ort , aus dem man schwer herans-
fommen konnte: sie befanden sich nicht nur auf einer Insel , sondern
«ml, aus einem schmalen Vorgebirge derselben, das an drei Seiten
wi der See umgeben war , ein zu jeder Zeit belebtes Dreieck, das
setzt durch die Sommerbesncher es noch zehnmal mehr ivar . Sie
begegneten jungen Mädchen in Blusen und jungen Männern in
Älamllanzügeu, zu Fuß und zu Rad , und mehr als einmal hörte
Mmgwn diese lustigen Schmetterlinge iin Vorbeigehen über
dcu»entsprungenen Mörder " plaudern und Mutmaßungen über-

-feine Wicderergreifung äußern.
Und doch, so schwer die Flucht auch war , fand er, daß er

aus dem kleinen Raume , der zu seiner Verfügung stand, mehrere
Wege einjchlagen konnte. Um das Festland zu erreichen, konnte
er entweder in Totland oder in Jarinutb das Dampfschiff nach
.Lymiuglon nehmen oder er konnte seinenWeg nordivärts quer
über die Insel nach Ryde oder Cowes suchen und sich dort nach
Portsmouth oder Southampton einschiffen — vorausgesetzt, daß
« einiges Geld austreiben würde . Er hatte genug bei seinem
Bankier, das er nach seinem Testament im Gefängnisse für Janet
bestimmt hatte, sobald er gehenkt würde , aber er konnte nicht
dazu gelangen.

Während er düster über diesen Mangel an Hilfsmitteln
nachsami, legte er Herzog die Frage vor:

„Wie soll ich mich davonmachen , nachdem die Sache mit
Alphington in Ordnung ist? Ich kann nicht ohne Geld nach
Südamerika durchgehen."

„Sie werden genügend bekommen, wenn Sie es verdient
baden. Ich habe Vertrauen zu Ihnen gewonnen , mein Freund,
Sie müssen aber auch ein wenig zu mir haben, " war die ganze
Antwort, zu der er sich herbeilieb.

Augenscheinlich würde man ihm kein Geld anvertrauen , bevor
bas Ziel erreicht war.
■ Er konnte nicht weiter in ihn dringen , denn sie gelangten ans
me rasenüberwachsene Promenade vor dem Hotel , die jetzt, in
ven kühlen Nachmittagsstunden , von Spaziergängern über
flutet war.

, Beinahe bevor Rivington wahrgenommen hatte , was geschah,
besanden sie sich angesichts der Lady Muriel und ihres Gefährten
von heute morgen — und mit ihnen war . . . . Janet , in deren
«üben Augen man eine ganze Geschichte von Leid und Angst
•men konnte.

Die folgenden zehn Sekunden durchlebte Rivington ein
ganzes Leben . Es war ihm, als ob der Boden unter seinen
Füßen schwankte . . . Würde die Geliebte ihn in seiner Verklei¬
dung erkennen . . .? Und wenn dem so war , würde sie ge¬
nügende Selbstbeherrschung besitzen, es zu verbergen . . .? Nach
einem flüchtigen Blick wagte er es nicht mehr, sie anzusehen,
aber während dieser Spanne Zeit glaubte er einen schwachen
Schein von Farbe gewahrt zu haben, der in ihren blassen
Wangen anfslieg.

Lady Muriel kam mit ausgestreckter Hand auf ihn zu und
drückte in liebenswürdiger Weise ihre Dankbarkeit für den
erwiesenen Dienst ans.

„Es war nicht nett von Ihnen , vom Dampfer wegzulaufen,
ohne mir eine Gelegenheit zu geben, Ihnen zu datiken, " fügte
sie hinzu . „Atem Vater kommt m einem ooer zwei Lagen , uno
ich bin sicher, daß er seinen Dank mit dem meinigen wird ver¬
einigen wollen ." t ,

Da Rivington den Eindruck fürchtete, den ferne Stimme aus
Janet machen konnte , und gewahrte , daß Lady Muriels Be¬
gleiter ihn mit unbeinilicher Aufmerksamkeit betrachtete, murmelte
er nur einige unzusammenhängende Worte.

„Erlauben Sie mir . Sie meinein Retter und seinem ärzt¬
lichen Begleiter vorzustellen, " plauderte Lady Muriel weiter und
wendete sich zu ihrer Gesellschaft. „Herr Marske und Fräulem
Chilmark , Herr Martin und Dr . Barrables . Sie sehen, Herr
Martin , ich habe bereits den Nameii nieines Retters in Erfahrung
gebracht, und zwar durch den Gepäckmeister, der mit der Sorge
für Ihre Reiseeffekten beauftragt war . Ich war nicht gewillt.
Sie so leichten Kaufes sortzulassen, wie Ihre Bescheidenheit es zu
erwarten schien." ^ r . . .

Als Rivington sich vor Herrn Marske verbeugte , m dem er
einen Verwandten von Sir Gideon Marske , dem Schatzkanzler,
vermutete , bemerkte er ein seltsames Kräuseln seiner Lippen , als
sie Herzogs Pseudonym nannte . Nachdem Lady Muriel diese
Vorstellung vorgenommen hatte , ging die kleine Gesellschaft zu¬
sammen weiter . Durch eine geschickte Bewegung ergriff Marske
Besitz von Herzog uiid ging ein wenig voraus , während Riving-
ton mit Lady Muriela und Janet folgte.

Er ging an Lady Muriels linker Seite und Janet zu ihrer
Rechten, so daß diese lebende Barriere zwischen den beiden
Liebenden jede geheime Verständigung unmöglich machte ; und
doch hieß es : jetzt oder nie . . . ! Jede Minute des Zögerns war
ein Schritt näher zum Galgen . Sicherlich ließ sich irgend ein
Strohhalm finden , um sich daran zu klammern.

Nein , kein Strohhalm , sondern ein ganz gewöhnlicher dorniger
Heckenrosenzweig, den irgend ein Spaziergänger gepflückt und
weggeworsen hatte . Rivington erspähte ihn , wie er auf dem
Rasen lag , und es gelang ihm. Lady Muriel so zu steuern , daß
sie gerade darüber hiiiwegschritt . Er blieb an ihren duftigen
Röcken hängen und schleppte sich hinter ihr her, ihren graziösen
Gang hindernd und ihr einen augenblicklichen Verdruß ver¬
ursachend . _ .

„Wollen Sie so gut sein, Herr Martin . . . da ist em ab-
scheuliches Ding an meinem Kleide," wendete sie sich anmutig an
Rivington.

Er war augenblicklich auf den Knien und hantierte ungejchickt
und resuttatlos an ihrem Kleide.

„Fräulein — ah , Chilmark, " sagte er, absichtlich bei dem
Namen zögernd und nicht wagend , aufzusehen, „Ihre Finger sind
wahrscheinlich geschickter als meine. Würden Sie nicht . . .? Ja,
so wird es gehen."

Und dann , als sie sich herabbeugte , um ihm zu helfen,
flüsterte er ihr ins Ohr : . /

„Um Gotteswillen , beherrsche Dich — ich bin es — Arthur
— wohne in „Springthorpe " — muß Dich sprechen, ohne daß
mein Begleiter es nierkt ."

Ihre weiche Hand umschloß, nachdem sie den Tornenzwetg
losgelöst hatte , wahrend einer stunde seinen Arm.

Und er nahm es als ein Zeichen, daß sie ihn verstanden
hatte.

(Fortsetzung folgt.)

Mer Brotgetreide verfüttert , versündigt
stch a« Uaterlande und macht stch strafbar.

Sämereien
in öekannler Hüte , frisch eiogetroffen.

VI». Illenges , Samenhandlung,
574 gegenüber dem Stadthaus.



Brot.
Die Wrotscheine der Gemeinde Keimkach dürfen in

Lg.-Schwalbach argenommen werden.
634 Die Uokizeiverwallung.

Bekanntmachung.
Jene ranzünden im Gemeindewalde von Langenschwal-

bach ob»? b,so«de»e Erlaubnis der F«rstbehörde ist verkoken
und ra% § 44 deS Feld- m-d ForstpoliztigefttzeSstrafbar.

Langenschwalbach, den 8. April 1815.
627 Die Kolizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Nach Beschluß deS BuvdeSrat» hat am iS . d. MtS. eine

Iwischenzählung der Schweine stattz»finden. Zur Aus¬
führung dieser Zählung wurde die hiesige Stadt in Zählbezirke
geteilt und folgende Zähler ernannt:

1. Zählbez. Brunnenstr : Herr Htudolf Werner,
2. „ Brunnenberg «. Rhetnstroße: Herr W . Priester,
3. „ La ' weg.Parlstcaße , Ne»stcaße einschl. S -inatorium

u. Schwalbacher Hof: Herr Karl Sottocasa,
4 . „ Kirchstroß«, Koblevzerstraße, Reitallee : Herr L.

Stumpf,
5. „ Emurstiaße , Gartenfeld und VerbtndungSstr aße:

Herr Karl Martin,
6. „ Adolfstr. 1 bis einschl. 33 : Herr Ad . Läufer,
7. „ Adolfft aße 34 bis einschl 70 u. Billa PreSber:

Herr Louis Diefenbach
8. „ Adolfstc 71 dt« einschl. 105: Herr August

Müller.
9. „ Adolfstr. 106 bis einschl. 143 : Herr Kch . Hros,

10. „ « ahnhofstr. mit Mühlweg, Bahnhäuser dortselbft
und Garfabrik : Herr Jerd Stumpf,

11. „ Schmidtberg einschl Wilh. Herrmanu u. Bange-
berq : Herr Weinhard Debus,

12. „ Erbsenstraße : Herr Louis Kraus,
13. „ Außerhalb belegen« Mühlen und Häuser (Dampf-

Waschanstalt, Rochfe'-d, die beiden HosmannS-
muhten, Ohleomühie, Bahnhof, Bahnmeisterei,
Schützenhof, Eismzitßerei und Schlachihof : Herr
Kch. Kckel.

Die Besitzer und Verwalter eine? jeden Gehöstcs oder An¬
wesens, frwie die Haushsltungsvorstäade werden hiermit er¬
sucht, den Zählern genaue Angabe zu machen und die erfor¬
derliche Auskunft zu erteilen.

Langenschwalbach, den 12. April 1915.
643 Der Magistrat.
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j|Neggetidorfer-Blätter
8 München <£> s Zeitfchrift für Humor und Kund.

Uierteljährlidx 13 Hummern nur Mk.3.- , bei direkter fl
<s> Zufendung wöchentlich vorn Oerlag Mk . 3 .25 <2 > ft

Man abonniert jederzeit auf das

fchönfte und billigfte
. Familien -Iditjblatt

&
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Rbonnement bet allen Buchhandlungen und
Poftanitalten . verlangen Sie eine ßratis -Probe-
nummer vom Verlag, München, Iheatinerltr . 47

Kein Befuther der Stadt Mündien
rollte es verräumen , die in den Räumen der Redaktion,
Theatinerftralje 47 UI  befindliche , äufjerft interefFante Rus-
ltellung von Originalzeichnungen der Meggendorfer-Blätter

zu befichtigen.
IV * Täglich geöffnet. Eintritt für jedermann frei ! **H

Todes- M Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat e» gefallen, meinen

liebe« Gatten, unseren gute« Bater , Schwiegervater
Großvater , Bruder . Schwaper und Oakel

Herrn Carl Müller I.
Schloffermeister

im Alter von 63 Jahren gestern Abend 9 Uhr, nach
langem schwerem, mit Geduld ertragenem Leiden
gestärkt durch die hl- Sterbesakramente , in die Ewig!
keit abzurufeu.

L a « genschwalbach  den 14. April 1915.
Um stilles Beileid bitten:

Die trauernden Kinterbliebenen^
Die Beerdigung findet Freitag Nachmittag 5 Uh,

statt ; die feierliche« Ex-quirn werden Freitag Vor-
mittag ?V« Ubr in der Notkirche abgehalten.

Wiesen-Verpachtung.
Die ehemws Hrebert ' fchen Wiesen im Stahlbrumx,

tal sollen Verpachter werden. Angevote bis zum 15. d. Mj,
erbeten.

Verwaltung
647 des Kgl . Ureuß . Wades Langenfchwalback

Bekanntmachung.
Allgemeine Ortskrankenkasse

Langenschwalbach.
Wegen auswärtigen rdeitragserhebungen bleibt die

bis auf weiteres Dienstags und Donnerstag« für Kinzahlunz
von Mitgliederöeiträgen geschlossen. Alle anderen Ge.
schäfte können an diesen Tagen erledigt werden

Langenschwalbach,  dev 14. April 1915.
659 Der Kassenvorstand.

Deutscher Rotkleesamcn
656

garantiert seidefrei , eingetroffen.

Julius Marxheirner.

Schellfisch, Cabliau,
Merleans und

Backfisch
frisch eintreffend

Iranz Knab.657

1 Haufen Mist
hat billig zu verkaufen

Ludwig Menges,
658 Adolfstr. 92.

40 Ztr. Heu
verkauft

Degenhardt,
648 Lmdschied.

Verh. Landwirt
militörfrei , 28 Jahre alt , sucht
Stellung wo der Mann im
Felde od. sonst. 7 W 640

Off. u. Sch. 100> d.jExpd.

Ei« Posten neue und ge¬
brauchte

Fahrräder
sehr billig. 636

I . Stern Inh. K Kch

Gesucht für sofort:
Eine 5 Zimmer-

Wohnung
oder ei« kleines Haus zm
Alleiob»wohnen. Offerten««!.
Nr . 649 an den Verlag.—

Schöne Saufet
zu verkaufen.
619_ Karl Lotz.̂

Kirchliche Anzeige
für Donnerstag , 15. April,

abends8 Uhr
Sriegsbetstunde
Herr Pfarrer Rumpf
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